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Reformation wirklich als detfensiv gelten kann.) Zwischen 1775 und 1870, »1nN jener Phase des
Übergangs ZUTr Moderne« S 19) se1 die katholische Kirche abermals 1n die Detensive geraten.
Unter dem wachsenden ruck habe sıch das alte Konzept einer Zwangsideologie versteift, »dıie
in einzelnen konvulsivischen Manifesten der Unnachgiebigkeit wıe der Mortara-Affäre die
Wirklichkeit noch eın etztes trotzıges Mal ihre Herrschaft zwıngen wollte.« S 19)

Als Kurskorrektur für ine sachliche Darstellung ‚WAar begrüßenswert, erscheint das Konzept
der doppelten Schutzherrschaft als hıistorisches Beschreibungskriterium ber letztlich fragwürdig.
Gerade das Postulat einer einheitlichen Konzeption VO  3 der Spätantike verharmlost den Wan-
de]l 1m Verhältnis der Päpste den Juden, WwW1e sich ZU Beispiel mıit der Errichtung des Ghet-
LOS 1mM Kirchenstaat zeigte. Auch wenn eın logischer Zusammenhang VO »Vorurteil Zur Ver-
niıchtung« (Jacob Katz) zurückgewiesen werden kann und insofern dem Anliegen Brechenmachers
zuzustimmen ISt, das Verhältnis der Juden ZuU Kirchenstaat nıcht VO  } diesem Ergebnis her
betrachten, 1st christlicher Antıyudaismus als vielschichtiges Phänomen nıcht NUur 1m Rahmen
einer politischen Leitidee diskutieren un! päpstliche Judenpolitik nıcht isoliert VO  3 der Her-
ausbildung des modernen Antısemitismus 1mM Jahrhundert beurteilen. Ferner werden Un-
gleichzeitigkeiten (z.B 1in der Norm »staatsbürgerlichen« Rechts) VO Autor festgestellt, aber la-
pidar eingeordnet: »...dass andere europäische Staaten 1n dem grofßen Umbruchsprozess ZUur
Moderne weıter und weıter kamen als der Staat des Papstes, steht auf einem anderen Blatt.«
S 140) Explizit ausgefaltet wird dafür die Vorstellung, »das Ghetto ber War die abgeschlossene
kleine Welt der Juden, in der sS1e SaAaMNZ und Sal sS$1e selbst se1in konnten.« S 262) In historisıerender
Absicht werden Umstände un! Prozesse als »erträglich« qualifiziert (z.B 135), W as insgesamt
doch recht einseit1g spekulativ wirkt. Der Verfasser argumentiert überhaupt SCIN 1m Konjunktiv.
Eın Beispiel: »Auch eın anderer apst als ben dieser Pıus hätte die Juden des Kirchenstaates
VO  - sich aus nach 1850 nıcht durch eın allgemeingültiges (Gesetz emanzıplert.« S 442) Die Deu-
tung der Affäre Mortara als dogmatisches Manıtest VO  5 Pıus bleibt War eigentümlıch mıiıt der
Person dieses Papstes verbunden, denn Gregor »hätte sicherlich auf dıe dogmatischen Manı-
teste verzichtet«, insgesamt wiırd aber ine »systembedingte Retormblockade« S 444) für die
päpstliche Judenpolitik verantwortlich gemacht, die »mıt Judenfeindschaft nıchts [uUunNn« habe
Dıie Aussage »Antijudaismus oder Sar Antısemitismus spielen in der Mortara-Affäre gul wI1e
keine Rolle« S 434) lässt demgegenüber wieder aufhorchen, denn uch hıer scheıint 1mM »SOo gut
WI1e« eın nebulöser Faktor liegen.

Insgesamt enthält das Buch aufgrund seiner gründlichen Erforschung der vatıkanıschen Archi-
valıen viele interessante Aspekte, welche die Debatte zAx Thema Päpste un! Juden bereichern.
Das Konzept der doppelten Schutzherrschaft, welches nıcht mıit der doppelten Schutzherrschaftt
ZUrTr Bezeichnung des Judenschutzes durch Päpste und Kaiıser verwechselt werden dart (vgl Fried-
rich Battenberg, Das Europäische Zeıtalter der Juden, Darmstadt 2000, 115), kann allerdings 1in
dieser Form nıcht überzeugen. Spätestens selit Thomas VO  3 quın einschränkende Ma{fßS-
nahmen der Feudalherrschatten gegenüber den Juden ohne weıteres legitimiert, sOWeıt eın Ex1s-
tenzmınımum garantıert WUr: de. Der »Schutz« der Juden WAar selit dem Miıttelalter 1mM Wesentlichen
ıne Ausbeutungsstrategie (zB Z Erhebung VO  } Sondersteuern), der siıch die Päpste als weltliche
Herren durchaus anschließen konnten. Di1e be1i Brechenmacher postulierte gegenseıltige doppel-
te) Schutzherrschaft bricht mit der Terminologie mittelalterlicher Judenforschung (obwohl diese
nıcht 1m Verdacht der Rückprojektion steht) un! verzerrt damit sowohl theologie- w1e politikge-
schichtlich die leidbringende Asymmetrıe dieser Beziehungsgeschichte. Wirklich in der Defensive
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Vorliegender, Aaus einem Salzburger 5Symposium hervorgegangene Band vereinigt ZWanZlg Beıträge
ZUT österreichischen Kirchengeschichte (und ZU österreichischen Staatskirchenrecht) des und
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erhellendes Schlaglicht autf einzelne bisher unterbelichtete Themen werfen, die WeEeTrt sınd, weıter
erforscht werden. Finzelne Beıiträge selen hervorgehoben. Zu ennen 1St zunächst Kupert Tie-
ber, »Geld und Soldaten für den bedrängten ‚Papst-Kön1g««, der der Mobilıisıerung österreich:-
scher Katholiken für den Papst un! den Kırchenstaat sSOWl1e den österreichischen Ergebenheıts-
adressen, Spenden un Inıtiatıven (insbesondere St. Michaels-Bruderschaft) 1n den Jahren
enachgeht. ] )as Ergebnis 1st ZU einen ıne Bestätigung der Forschungen VO:  - Edıth Sau-
ICI Das begüterte Bürgertum WAal wen1g Spenden und anderen Aktionen bereıt; der Großteil
der Spenden kam VO:  - den unteren Volksschichten un! VO  3 der Geistlichkeıit, wobe1 regionale Un-
terschiede siıchtbar werden. Es scheint und dies ware vertiefen dass offensichtlich 1n
Osterreich zunächst noch keıin einheitliches gleichförmiges »ultramontanes« Milieu gab Zum
dern stellt der Vertasser jedoch fest, dass die Mobilısierung der Katholiken tür den Papst wobei
die »Miılıeu-Manager« nıcht sehr Vertreter der Amtskirche, sondern Laien (vornehmlich dlı-
ye) und einzelne Geistliche ZUr Ausbildung eiınes spezifischen katholischen Milieus be1-
Lrug, auf dem der österreichische politische Katholizısmus un! die christlichsoziale Bewegung
autbauen konnten. Wiıchtig erscheint auch der Beıtrag VO  - Alfred Rınnerthaler ZU »Fall Wahr-
mund«, womıt endlich eın Desiderat der Forschung 1n Erfüllung geht, musste INan doch bıs heute
auf eine ungedruckte Dissertation AaUus dem Jahre 194 / zurückgreifen, sıch über den Innsbrucker
und spateren Prager Kanonisten und Retormer 1mM Umtfteld der Modernismuskrise un! der L.OS-
von-Rom-Bewegung iıntormıieren. Lesenswert 1st uch der kurze Beıtrag VO  - Maxiımulıan
Liebmann: » Wıe werden Päapste gewählt?«, and des Konklavetagebuchs des Wıener Kar-
dinals Piefl die Konklave VO  3 1914 und 1922 danach befragt werden, welche Oomente tür die
ahl der jeweiligen Papste ausschlaggebend. Dabei stellt sıch z für 1914 heraus: »Di1e
Geschlossenheıt der deutsch-österreichisch-ungarischen Kardıinäle Warlr der harte Kern tür den
Wahlerfolg des Antı-Integralısten Benedikt IV.« Interessante FEinzelheıten ZU Anteıl VO Aloıs
Hudal beım Zustandekommen des österreichischen Konkordates VO:  3 933/34 Steuert Josef
Kremsmaıer be1, uch wWEeNn damıt ;ohl noch nıcht das letzte Wort gesprochen 1St. Hudal spielt
übrıgens auch ıne Rolle 1n dem iıntormatıven Beıitrag Rudolf Zinnhoblers über den Anteıl der Di-
Ozese Lınz den Ergebnissen des weıten Vatikanıschen Konzıls. So wiırd Zeıt, dass dieser
deutsche oder österreichische Bischot 1n Rom endlich ıne ausführliche Würdigung ertährt Eın
Großteil der übrigen Autsätze hat kanonistische, rechtliche un! staatskirchenrechtliche Themen
Zzu Gegenstand, die NCUu un! überraschend manche beigebrachten Erkenntnisse uch seın
mogen hiıer nıcht 1m Finzelnen reteriert werden können. Es se1 autf den Beıtrag VO:  - arl Schwarz
hingewlesen, der als kompetenter Fachmann dem Werden und Wıirken der »Abteilung für die
evangelischen Kultusangelegenheiten« 1mMm Osterreichischen Kultusministerimum nachgeht un Bıo-
STAMMINC der Referenten dieser Abteilung VO 1861 bis heute erstellt. Erwähnt se1l schließlich der
abschließende Beıtrag VO  - G ustav Reingrabner »Rom oder Wittenberg VO antıkatholischen
Atftekt 1m österreichischen Protestantismus«, womıt ıne bıs heute virulente Thematıik wenı1gstens
angestoßen wiırd, die schon ange eiıner ausführlichen Darstellung edürfte, wobe1l selbstverständ-
lıch der »antıprotestantische Atffekt 1M österreichischen Katholizismus« MmMI1t einzubeziehen und
das (GGanze uch aut dem Hintergrund der 1n dem Beıtrag angedeuteten ideologischen Auseın-
andersetzung zwiıischen »Deutschtum« und » Altösterreichtum« untersuchen ware. Otto Weiß

STEFAN (JATZHAMMER Der Souveränitätsanspruch des Apostolıschen Stuhles 1n päpstlichen Lehr-
un 1n der Kanonistik VO 1846 bıs 1978 (Adnotatıiones 1n Ius CanOon1cCum, 25
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Jahre nach der Unterzeichnung der Lateran-Vertrage die Auseinandersetzungen die
weltliche Souveränıtät der Päpste geklärt. Staatlıche Macht Wal durch moralische Autorıität TSEeTZL.

Dıie Ereijgnisse 1m Zusammenhang der Beisetzung Papst Johannes Pauls I1 un! der Amtseintüh-
rIung Benedikts haben gezelgt, dass das Papsttum keıines großen Kıiırchenstaates bedarf,
internationale Anerkennung genießen.

Dem W alr nıcht ımmer ach der Neukonstitulerung des Kirchenstaats 1mM Zug des Wıener
Kongresses Wal dieser spatestens seıt dem Amitsantrıtt Pıus 1n die Diskussion geraten. Im Zug
der iıtalıenıschen Einıgung uch die europäischen Großmächte nıcht mehr bereıt, dieses Ge-


